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Borschriften 
für die 

Stlldimck'il dtt Kml'erlicheli NmueriW Dorplit. 

Kapitel I. 

Von den Rechten und Pflichten der Stndirenden im Allgemeinen, 
von dem Eintritt in die Universität, den Studien, Prüfungen 

und dem Abgange. 

§ 1. Den Stndirenden der Universität Dorpat stehen 
folgende Rechte zu: 

1. das Recht zum Besuch der Vorlesungen, sowie das 
Recht zur Benutzung der Universitätsbibliothek und 
der übrigen Universitäts-Sammlungen und Institute, 

unter Beobachtung der bezüglichen Vorschriften und 
Reglements, s. Beil. und L; 

2. das Recht zur Bewerbung um Stipendien und Unter­
stützungen aus Universitätssummen''), nach den be­
züglichen Bestimmungen, s. Beil. L! und v; 

3. das Recht zur Bewerbung um Preise für Beant­
wortung der von den Facultäteu zu stellenden Preis­
angaben"), in Grundlage des bezüglichen Reglements, 

s. Beil. 2; 
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4. das Recht zur Erwerbung academischer Würden und 
gelehrter Grade"), nach Anleitung des Prüfungs­
reglements. s. Beil. 

Anm. Ueber den Gerichtsstand d. Stud. s. Cap. II. 

Ä. Stat. 1865 Art. 64, 65, 66. 
d. Stat. 1365 Art. 63. 
o. Stat. 1365 Art. 70. 

§ 2. Das Verbot geheimer Gesellschaften und Zu­
sammenkünfte nach den allgemeinen Gesetzen gilt in seinem 
ganzen Umfange auch für die Studirenden. 

Den Studirenden ist auf Grundlage der in Folge 
höherer Genehmigung ertheilten Regeln vom 27. April 
1855 gestattet zu Corporationen zusammenzutreten, welche 
die Vorbereitung zu einer künftigen ersprießlichen Wirk­
samkeit, die Aufrechterhaltung eines guten Tones unter den 
Studirenden, dw Förderung eines sittlichen und ehrenhaften 
Betragens und die Regelung des geselligen Zusammenlebens 
auf der Universität zum Zwecke haben. 

Die Studirenden sind berechtigt mit Genehmigung des 

Rectors Vereine zu wissenschaftlichen Zwecken zu bilden. 
H 3. Jeder Stndirende gelobt bei seinem Eintritte 

in die Universität durch Handschlag den Bestimmungen der 
ihm vom Rector übergebenen Matrikel nachzukommen. 

§ 4. Die Aufnahme in die Zahl der Studirenden 
(Jmmatriculatiou) findet zweimal im Jahre statt, vom 
13—17. Januar und vom 11—15. August"); außerhalb dieser 
Fristen aus besonders berücksichtigungswerthen Gründen 
nach Ermessen des Rectors. 

a. Stat. 1865 Art. 58. 

§ 5. Der Aufzunehmende hat dem Secretairen für 
Angelegenheiten der Studirenden den von ihm erwählten 


